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Übungen der Bundeswehr 
 
Einheiten der Bundeswehr beabsichtigen  
a) vom 23.03.2010 bis 25.03.2010 

b) am 16.04.2010 
c) vom 20.04.2010 bis 21.04.2010 
d) vom 21.04.2010 bis 24.04.2010 
e) am 05.03.2010 
 
Übungen unter der Bezeichnung 
 
a) Einsatzübung MOLT ÜbZ Inf 
b) “Orientierungsmarsch bei Tag„ 
c) “Orientierungsmarsch bei Nacht“ 
d) Waldlager _ ÜLE 
e) Leistungsmarsch 
 
durchzuführen. 
 
Hierbei wird auch der Raun 
 
a) Landkreis Bad Kissingen 
b) und c) Engenthal – Ramsthal 
d) Zeitlofs – Neuwirtshaus – Unterleichtersbach 
e) Hammelburg-Obereschenbach-Pfaffenhausen 
 
berührt. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einheiten der übenden 
Truppe fern zu halten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen 
Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) ausgehen, wird besonders 
hingewiesen. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Verkauf 
dieser Gegenstände sind verboten und können nach den Vorschriften 
des Strafgesetzbuches als Unterschlagung, Diebstahl oder Hehlerei 
sowie nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen 
geahndet werden. 
Schäden, die von Einheiten der Bundeswehr verursacht wurden, sind 
bei der zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung anzumelden, 
sofern diese nicht bereits durch einen Flurschadenoffizier oder vom 
Schadentrupp der Einheiten beseitigt worden sind. 
 
Für Schäden, die bei der Übung unter dem Buchstaben e) entstehen, 
sind die Ansprüche an das BW Dienstleistungszentrum Hammelburg, 
Rommelstraße 27, in  97762 Hammelburg, zu richten. 
 
Die gemeindlichen Verwaltungseinheiten werden gebeten diese 
Übung(en) ortsüblich bekannt zu machen sowie die Jagdausübungs-
berechtigten hierauf hinzuweisen. 
 
 

Landratsamt Bad Kissingen 
Thomas Bold, Landrat 

 
 
 

B) Veröffentlichungen der Gemeinden 
 
 
 
Stadt Münnerstadt 
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Einstellung des Bauleitverfahrens 

6. Änderung des Bebauungsplanes „An der Meininger Straße“ 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.01.2010 beschlossen, das 
Bauleitverfahren zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „An der Mei- 
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ninger Straße“ einzustellen. Der dazu gefasste Änderungsbeschluss 
vom 13.07.2009 wurde aufgehoben. 
 
Münnerstadt, 11.02.2010 
Stadt Münnerstadt 
Blank, Erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Städtische 
Musikschule Münnerstadt vom 09.02.2010 

 
Aufgrund des Artikels 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 
die Stadt Münnerstadt folgende Satzung: 
 

§ 1 
 
§ 6 der Gebührensatzung für die Städtische Musikschule Münnerstadt 
erhält folgende Fassung: 

§ 6 
 

Ermäßigung, Erlass 
 
(1) Erhalten mehrere Kinder einer Familie Unterricht an der Musik-

schule, wird folgende Ermäßigung in der Reihenfolge des Alters 
der Kinder gewährt: 
− für das zweite Kind 25 % der Unterrichtsgebühr 
− für das dritte und jedes weitere Kind 50 % der Unterrichtsge-

bühr 
Zu einer Familie gehören die Kinder, für die Anspruch auf Kinder-
geld besteht. 
Ensemble- und Ergänzungsfächer sind von dieser Ermäßigung 
ausgenommen. 
 

(2) Auf Antrag des Gebührenschuldners kann die Gebühr, deren 
Entrichtung nach Lage des Einzelfalles unbillig wäre, ganz oder 
zum Teil erlassen werden. 

 
(3) Schüler, die im Blasorchester der Musikschule mitwirken, erhalten 

eine Ermäßigung in Höhe von 20 % der Unterrichtsgebühr. 
 
(4) Musiktreibende Vereine (Musikvereine, Chöre) der Stadt Münner-

stadt mit Stadtteilen, die ihren Nachwuchs an der städtischen 
Musikschule ausbilden lassen, werden in der Finanzierung der 
Ausbildungskosten durch Gewährung einer Vereinsermäßigung in 
Höhe von 20 % unterstützt (Gegenzeichnung der Anmeldung 
durch Vorstand ist erforderlich). 

 
(5) Schüler, die noch weitere Fächer belegen, erhalten auf die kos-

tengünstigeren Gebühren eine Ermäßigung von 20 %, sofern sie 
keine Ermäßigung nach Abs. 1, 3 oder 4 erhalten. 

 
(6) Ermäßigungen nach Abs. 1, 3 und 4 werden nebeneinander 

gewährt. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.09.2010 in Kraft 
 
Münnerstadt, 09.02.2010 
Stadt Münnerstadt 
Blank, Erster Bürgermeister 
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Vollzug der Wassergesetze und der Abwasserabgabengesetze; 
Einleiten von Abwasser in den Buschgraben durch die Stadt 

Münnerstadt (Abwasseranlage Windheim) 
 

Das Landratsamt Bad Kissingen hat mit Bescheid vom (s. Bescheids-
datum) Nr. 42-6410-115 für das im Betreff genannte Vorhaben die 
erforderliche wasserrechtliche Gestaltung erteilt. 
 
Der Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung und die entsprechenden 
Antragsunterlagen liegen in der Zeit  
 

vom 01.03.2010 bis 01.04.2010 
 

bei der Stadt Münnerstadt, Zi.Nr.13, während der allgemeinen Dienst-
stunden zur Einsicht aus. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid des Landratsamtes 
Bad Kissingen gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; 
gegen ihn kann von den übrigen Betroffenen entsprechend der 
Rechtsbehelfsbelehrung Klage beim Verwaltungsgericht Würzburg 
eingelegt werden.  
 
Münnerstadt, 11.02.2010 
Stadt Münnerstadt 
Blank, Erster Bürgermeister 
 
 
 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 
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Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 

für 2010 
 

I. 
 

Nachstehend wird die von der Gemeinschaftsversammlung am 
01.12.2009 beschlossene Haushaltssatzung für 2010, die keine ge-
nehmigungspflichtigen Teile enthält, amtlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan für 2010 liegt vom Tage dieser Veröffentlichung an 
eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Brückenau zur öffentlichen Einsicht auf. 
 

II. 
 

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, 10 Abs. 2 VGemO, §§ 41, 42 KommZG 
sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Brückenau folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
in Einnahmen und Ausgaben mit   739.000,00 Euro 
und 
im Vermögenshaushalt 
in Einnahmen und Ausgaben mit     27.000,00 Euro 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 

1.  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 607.400,00 Euro 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 

2. Die Aufteilung der Verwaltungsumlage erfolgt aufgrund der 
maßgebenden Einwohnerzahl nach dem Stand vom 
30.06.2009. 

3. Die Verwaltungsumlage wird vorläufig, nachdem die amtlichen 
Einwohnerzahlen nicht vorliegen, nach den amtlichen Einwoh-
nerzahlen zum Stand 31.12.2008 (5.782 Einwohner) auf 
105,05 Euro je Einwohner festgesetzt. Nach Bekanntgabe der 
amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06.2009 erfolgt die Fest-
setzung der Verwaltungsumlage nach den amtlichen Einwoh-
nerzahlen zum 30.06.2009. 
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(2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 Euro festge-
setzt (höchstens 1/6 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten 
Einnahmen Art. 73 Abs. 2 GO). 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Bad Brückenau, 02.02.2010 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 
Müller, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Gemeinsame Bekanntmachung des Marktes Geroda, der Gemein-
de Riedenberg und der Stadt Bad Kissingen im Wege der Amtshil-
fe für das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken; Flurberei-

nigung Premich, Markt Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen 
 

B e k a n n t g a b e 
 
Die festgestellten Ergebnisse der Wertermittlung der nachträglich 
einbezogenen Flurstücke, die Niederschrift und die Wertermittlungs-
karte (Ausschnitt) für das Flurbereinigungsverfahren Premich liegen 
 

vom 08.03.2010 mit 08.04.2010 
 
im Markt Burkardroth während der allgemeinen Dienststunden zur 
Einsicht für die Beteiligten aus. 
 
Hinweis: 
Mit der Auslegung ist eine Rechtsbehelfsfrist verbunden. 
 
Würzburg, 09.02.2010 
Der Vorsitzende des Vorstands 
der Teilnehmergemeinschaft 
Busch, Techn. Oberamtsrat 
 
Geroda, 22.02.2010  Riedenberg, 22.02.2010 
Markt Geroda   Gemeinde Riedenberg 
Emmert, Erster Bürgermeister Dr. Römmelt, 1. Bürgermeister 
 
Bad Kissingen, 23.02.2010 
Stadt Bad Kissingen 
Blankenburg, Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung der Gemeinde Oberleichtersbach 
über die Offenlegung der Ergebnisse der  

Nachschätzung nach Neuordnung 
 
Die Ergebnisse der Nachschätzung nach Neuordnung Freiw. Land-
tausch Modlos-Unterleichtersbach einschließlich der Gebietsein-
schlüsse der Gemeinde Gemarkungen Modlos und Unterleichtersbach 
werden während der Dienststunden in der Zeit  
 

vom 23.02.2010 bis 22.03.2010 
 
in den Diensträumen des Finanzamts, Bibrastraße 10, Zimmer Nr. 236, 
Tel.Nr. 0971/8021-445, offen gelegt. 
 
Der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) oder der Ver-
messungsbeamte sind in der Offenlegungsfrist zu nachstehenden 
Zeiten anwesend und stehen für Auskünfte zur Verfügung: 
 

Mittwochs in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr. 

 
Ihre Ansprechpartner sind: Herr Grünewald bzw. Herr Renninger. Eine 
vorherige telefonische Terminabsprache wäre vorteilhaft. 
 
Offen gelegt werden die Nachschätzungsurkunden und das Feldschät-
zungsbuch, in denen die Ergebnisse der Nachschätzung nieder gelegt 
sind (§ 13 Abs. 1 BodSchätzG), jedoch nur insoweit, als durch die 
Nachschätzung eine wesentliche Änderung der bisherigen Schät-
zungsergebnisse eingetreten ist. 
Die offen gelegten Schätzungsergebnisse werden den Eigentümern 
und Nutzungsberechtigten der Grundstücke nicht gesondert bekannt 
gegeben. Als Bekanntgabe gilt der letzte Tag der Offenlegungsfrist (§ 
13 Abs. 3 BodSchätzG). 
 
Gegen die geänderten Schätzungsergebnisse steht den Eigentümern 
der betreffenden Grundstücke als Rechtsbehelf der Einspruch zu (§ 
347 AO). 
 
Der Einspruch kann nach Beendigung der Offenlegung bis zum Ablauf 
des 22.04.2010 beim Finanzamt Bad Kissingen entweder schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll erklärt werden. 

Mit dem Ablauf der Frist von 1 Monat für die Einlegung des Rechts-
behelfs werden die offengelegten Schätzungsergebnisse unanfechtbar, 
soweit nicht Einspruch eingelegt ist (§§ 347, 355, 110 AO). 
 
Bad Kissingen, 10.02.2010   Oberleichtersbach, 22.02.2010 
Der Leiter des Finanzamtes   Gemeinde Oberleichtersbach 
Blinzler    Müller, Erster Bürgermeister 
 
55 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Riedenberg 
über die Offenlegung der Ergebnisse der  

Nachschätzung nach Neuordnung 
 
Die Ergebnisse der Nachschätzung nach Neuordnung Unterriedenberg 
einschließlich der Gebietseinschlüsse der Gemeinde Gemarkung 
Oberriedenberg werden während der Dienststunden in der Zeit  
 

vom 23.02.2010 bis 22.03.2010 
 
in den Diensträumen des Finanzamts, Bibrastraße 10, Zimmer Nr. 236, 
Tel.Nr. 0971/8021-445, offen gelegt. 
 
Der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) oder der Ver-
messungsbeamte sind in der Offenlegungsfrist zu nachstehenden 
Zeiten anwesend und stehen für Auskünfte zur Verfügung: 
 

Mittwochs in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr. 
 
Ihre Ansprechpartner sind: Herr Grünewald bzw. Herr Renninger. Eine 
vorherige telefonische Terminabsprache wäre vorteilhaft. 
 
Offen gelegt werden die Nachschätzungsurkunden und das Feldschät-
zungsbuch, in denen die Ergebnisse der Nachschätzung nieder gelegt 
sind (§ 13 Abs. 1 BodSchätzG), jedoch nur insoweit, als durch die 
Nachschätzung eine wesentliche Änderung der bisherigen Schät-
zungsergebnisse eingetreten ist. 
Die offen gelegten Schätzungsergebnisse werden den Eigentümern 
und Nutzungsberechtigten der Grundstücke nicht gesondert bekannt 
gegeben. Als Bekanntgabe gilt der letzte Tag der Offenlegungsfrist (§ 
13 Abs. 3 BodSchätzG). 
 
Gegen die geänderten Schätzungsergebnisse steht den Eigentümern 
der betreffenden Grundstücke als Rechtsbehelf der Einspruch zu (§ 
347 AO). 
 
Der Einspruch kann nach Beendigung der Offenlegung bis zum Ablauf 
des 22.04.2010 beim Finanzamt Bad Kissingen entweder schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll erklärt werden. 

Mit dem Ablauf der Frist von 1 Monat für die Einlegung des Rechts-
behelfs werden die offengelegten Schätzungsergebnisse unanfechtbar, 
soweit nicht Einspruch eingelegt ist (§§ 347, 355, 110 AO). 
 
Bad Kissingen, 10.02.2010  Riedenberg, 22.02.2010 
Der Leiter des Finanzamtes  Gemeinde Riedenberg 
Blinzler Dr. Römmelt, Erster Bürgermeister 
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Gemeinde Wartmannsroth 
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Friedhofssatzung der Gemeinde Wartmannsroth 
 
die Gemeinde Wartmannsroth erlässt aufgrund der Art. 23, 24 Abs.1 
Nr. 1 und 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern –GO- i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S.796), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 665) folgen-
de Satzung vom 08.02.2010 
 

Inhaltsübersicht 
 

I.   Allgemeine Vorschriften 
 §  1 Geltungsbereich 
 §  2 Friedhofszweck 
 §  3 Bestattungsbezirke 
 §  4 Benutzungszwang 
 §  5 Schließung und Entwidmung 
 
II.  Ordnungsvorschriften 
 §  6 Öffnungszeiten 
 §  7 Verhalten auf dem Friedhof 
 §  8 Gewerbetreibende 
 
III. Bestattungsvorschriften 
 §  9  Allgemeines 
 § 10 Beschaffenheit der Särge 
 § 11 Ausheben der Gräber 
 § 12 Ruhezeiten 
 § 13 Umbettungen 
 
IV.  Grabstätten 
 § 14 Allgemeines 
 § 15 Wahlgrabstätten 
 § 16 Verlängerung und Ablauf des Nutzungsrechts 
 § 17 Beisetzung von Aschen 
 § 18 Größe der Gräber 
 § 19 Ehrengrabstätten 
 
V.  Gestaltung der Grabstätten 
 § 20 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
 
VI. Grabmäler 
 § 21 Anzeigepflicht 
 § 22 Grabgestaltung bei den Urnenwahlgrabstätten 
 § 23 Größe der Grabmäler 
 § 24 Standsicherheit der Grabmäler 
 § 25 Entfernung 
 
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 § 26 Allgemeines 
 
VIII. Leichenhäuser 
 § 27 Benutzung der Leichenhäuser 
 § 28 Reinigung der Leichenhäuser 
 § 29 Aufbahrung von Leichen 
 § 30 Reinigung der Leichenhäuser 
 
IX. Schlussvorschriften 
 § 31 Alte Nutzungsrechte 
 § 32 Haftung 
 § 33 Gebühren 
 § 34 Ordnungswidrigkeiten 
 § 35 Inkrafttreten 
 

I. 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde 
Wartmannsroth gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe und 
Friedhofsteile, sowie für die darauf befindlichen Leichenhäuser: 
 
1. im Gemeindeteil Wartmannsroth, Grundstück Flur-Nr. 43 

2. im Gemeindeteil Dittlofsroda, Grundstück Flur-Nrn. 618, 619 
3. im Gemeindeteil Waizenbach, Grundstück Flur-Nr. 60 
4. im Gemeindeteil Völkersleier, Grundstück Flur-Nr. 170 
5. im Gemeindeteil Schwärzelbach, Grundstück Flur-Nr. 52 
6. im Gemeindeteil Heiligkreuz, Grundstück Flur-Nr. 261 
7. im Gemeindeteil Windheim, Grundstück Flur-Nrn. 190, 191 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Wart-
mannsroth. Sie dienen der Bestattung aller Personen,  

 
1. die bei Eintritt des Todes den Wohnsitz oder Aufenthalt in der 

Gemeinde Wartmannsroth hatten oder 
2. für die ein Sondernutzungsrecht an einer belegungsfähigen 

Grabstätte nachgewiesen wird oder 
3. für die die Bestattung vom Inhaber einer belegungsfähigen 

Grabstätte beantragt wird.  
 
(2) Die Bestattung anderer Personen bedarf einer besonderen Erlaub-
nis der Gemeinde. 
 

§ 3 
Bestattungsbezirke 

 
Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof des Gemeindeteils bestattet 
werden, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Die Bestattung auf 
einem anderen Friedhof ist möglich, wenn dies gewünscht wird und die 
Belegung dies zulässt. 

 
§ 4 

Benutzungszwang 
 
(1) Für folgende Verrichtungen wird der Benutzungszwang angeordnet: 
 
1.  Aufbewahrung und Aufbahrung der Leichen im Leichenhaus; 
2.  Durchführung der Erdbestattung (Öffnen und Schließen des Gra-

bes, Versenken des Sarges); 
3.  Beisetzung von Urnen 
 
(2) Aus wichtigen Gründen kann im Einzelfall von Absatz 1 ganz oder 
teilweise befreit werden, wenn dadurch die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere die Gesundheit, nicht beeinträchtigt werden 
und die Würde des Verstorbenen, sowie das sittliche Empfinden der 
Allgemeinheit nicht verletzt werden. 
 

§ 5 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus 
wichtigem öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. 
Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausge-
schlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der 
Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wieder 
erteilt. 
 
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwid-
mung sind jeweils öffentlich bekannt zu machen. 
 
(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte 
auf Bestattung entgegenstehen. 
 
(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nut-
zungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind. 
 
(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgeho-
ben oder im Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst werden 
sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte 
auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten mög-
lich. 

 
 

II.  
 

Ordnungsvorschriften 
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§ 6 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gege-
benen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Gemeinde kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner 
Teile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 
 

§ 7 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der 
Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besuchern 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. 
 
(2) Kinder unter 6 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und 
unter Verantwortung Erwachsener betreten. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 
a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Roll-

schuhen, Inlineskater), ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle 
und von der Gemeinde zugelassener Fahrzeuge, zu befahren, 

b)  der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blu-
men, sowie das Anbieten von Dienstleistungen, 

c)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbei-
ten auszuführen, 

d)  die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video –und Foto-
aufnahmen, außer zu privaten Zwecken, 

e)  Druckschriften zu verteilen, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzu-

lagern, 
g)  den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-

gen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu überstei-
gen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grab-
stätten und Grabeinfassungen zu betreten, 

h)  zu lärmen und zu spielen, zu rauchen sowie zu lagern, 
i)   Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenführhunde. 
 
Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck 
des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(4) Totengedenkfeiern sind 30 Tage vorher bei der Gemeinde zur 
Zustimmung anzumelden. 
 

§ 8 
Gewerbetreibende 

 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende 
bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Genehmi-
gung durch die Gemeinde Wartmannsroth. 
 
(2) Die Genehmigung setzt den Nachweis der persönlichen und fachli-
chen Zuverlässigkeit und Eignung des Inhabers oder des verantwortli-
chen Leiters eines Betriebes voraus. Außerdem ist eine entsprechende 
Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. 
 
(3) Die Genehmigung ist bei der Gemeinde Wartmannsroth --Fried-
hofsverwaltung- zu beantragen. Das Genehmigungsverfahren kann 
über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. Die Vorschriften des 
BayVwVfG gelten entsprechend. 
 
(4) Über die Genehmigung entscheidet die Gemeinde Wartmannsroth 
innerhalb einer Frist von 3 Monaten. Hat die Gemeinde nicht innerhalb 
der nach Satz 1 festgelegten Frist von 3 Monaten entschieden, gilt die 
Genehmigung als erteilt. Art.42a Abs. 2 Sätze 2 bis 4 BayVwVfG 
gelten entsprechend 
 
(5) Die Genehmigung ist alle 5 Jahre zu erneuern. 
(6) Wer unberechtigt gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen aus-
führt, kann vom Friedhofspersonal des Friedhofs verwiesen werden. 
(7) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Fried-
hofssatzung zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.  
 

(8) Durch die Vornahme gewerblicher Arbeiten darf die Würde des 
Friedhofes nicht beeinträchtigt werden. Die für die Arbeiten erforderli-
chen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht 
behindern. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tagesarbeit sind 
die Arbeits- und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu 
bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei 
Abfall, Abraum, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. 
 
(9) Unbeschadet § 7 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf 
den Friedhöfen nur während der von der Gemeinde festgesetzten 
Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 6 Abs. 2 sind gewerb-
liche Arbeiten ganz untersagt. 
 
(10) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die 
Vorschriften der Abs. 7 bis 9 verstoßen oder bei denen die Vorausset-
zungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann 
die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftli-
chen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich. 

 
III. 

 
Bestattungsvorschriften 

 
§ 9 

Allgemeines 
 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 
Gemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unter-
lagen beizufügen. 

 
(2) Soll die Beisetzung in einer Grabstätte erfolgen, an der ein Son-
dernutzungsrecht besteht, so ist dieses Recht nachzuweisen. 
 
(3) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde bzw. das Bestat-
tungsinstitut im Einvernehmen mit den Angehörigen und dem jeweili-
gen Pfarramt fest.  

 
§ 10 

Beschaffenheit der Särge 
 
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung 
sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht 
abbaubarem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, 
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen um-
weltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt 
für Sargzubehör und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus 
Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, die in der 
Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umwelt-
freundlichem Material bestehen. 

 
§ 11 

Ausheben der Gräber 
 
Die Gräber werden von den zugelassenen Bestattungsinstituten aus-
gehoben und wieder zugefüllt. Die bestattungsrechtlichen Vorschriften 
sind dabei einzuhalten. 

 
§ 12 

Ruhezeiten 
 
(1) Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt allgemein 25 Jahre; bei 
Leichen von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 15 Jahre. 
 
(2) Die Ruhefrist für Urnen beträgt 10 Jahre. 
 

§ 13 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 
Gemeinde. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden.  
 
(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist 
jeder Angehörige des Verstorbenen mit Zustimmung des Nutzungsbe-
rechtigten. 
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(4) Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Sie lässt die 
Umbettung durchführen. 
 
(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbet-
tung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(6) Neben der Zahlung der Kosten für die Umbettung haben die An-
tragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, die an benachbarten 
Grabstätten und Anlagen durch die Umbettung zwangsläufig entste-
hen.  
 
(7) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wie-
derauszugraben, bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen 
Anordnung. 
 
(8) Die Vorschriften, wonach eine Ausgrabung oder Umbettung von 
Amts wegen erfolgt bleiben unberührt. 
 

IV. 
 

Grabstätten 
 

§ 14 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 
 
(2) Es werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 
 
a) Wahlgrabstätten 
b) Urnenwahlgrabstätten 
c) Ehrengrabstätten 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Überlassung oder Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechts einer Grabstätte in einer bestimmten Lage oder 
Unveränderlichkeit der Umgebung. Die Gemeinde entscheidet über die 
Zuteilung der Grabstätten. 
 

§ 15 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit 
(Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Er-
werber bestimmt wird. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist nur 
auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Ge-
meinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 
Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gemäß 
§ 5 beabsichtigt ist. 
 
(2) Es wird unterschieden zwischen ein- und mehrstelligen Grabstätten 
als Einfach- oder Tiefgräber. In einem Tiefgrab sind bei gleichzeitig 
laufenden Ruhezeiten nur zwei Beisetzungen übereinander zulässig. 
 
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr, mit 
Aushändigung der Verleihungsurkunde. 
 
(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsbe-
rechtigte drei Monate vorher schriftlich - falls er nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntma-
chung und durch einen dreimonatigen Hinweis auf der Grabstätte - 
hingewiesen. 
 
(5) Eine Beisetzung darf nur statt finden, wenn die Ruhezeit die Nut-
zungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die 
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder erworben worden ist. 
 
(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für 
den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nut-
zungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des 
Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben 
keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten mit deren Zustimmung über,  
 
a)  auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspart-

ner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe 
vorhanden sind, 

 
b)  auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
c)  auf die Stiefkinder, 
d)  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 

Mütter, 
e)  auf die Eltern, 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h)  auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste 
Nutzungsberechtigter. Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der 
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten innerhalb eines 
Jahres seit der Beisetzung übernimmt. 
 
(7) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach 
Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
 
(8) Abs. 6 gilt im Fall des Absatzes 7 entsprechend. 
 
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofs-
satzung und den dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der 
Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfal-
les über andere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
 
(10) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur 
Pflege der Grabstätte. 
 
(11) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, 
an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit 
verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte 
möglich. 
 

§ 16 
Verlängerung und Ablauf des Nutzungsrechts 

 
(1) Bei jeder Nachbelegung eines Grabes ist die Wiederherstellung der 
vollen Ruhefrist von 25 Jahren bzw. 15 oder 10 Jahren zu beantragen 
(Verlängerung des Nutzungsrechts). 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann gegen erneute Zahlung der Gebühr je-
weils auf weitere 25 Jahre bzw. 10 oder 5 Jahre verlängert  werden. 
Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Gemeinde über die 
Grabstätte anderweitig verfügen. 
 
(3) Über den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungs-
berechtigte schriftlich benachrichtigt. Sind die Berechtigten nicht be-
kannt oder zu ermitteln, genügt ein entsprechender Hinweis an den 
Amtstafeln. Ein Anspruch auf Verlängerung des Nutzungsrechts be-
steht nicht. 

 
§ 17 

Beisetzung von Aschen 
 

(1) Die Urnenbeisetzung ist der Gemeinde Wartmannsroth vorher 
rechtzeitig anzumelden. Bei der Anmeldung sind die standesamtliche 
Sterbeurkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung vorzule-
gen. 
 
(2) Urnen können unterirdisch in Urnenwahlgrabstätten, Wahlgrabstät-
ten oder Ehrengrabstätten beigesetzt werden. 
 
(3) In einer Grabstätte dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener 
einer Familie beigesetzt werden, jedoch nicht mehr als vier Urnen je 
Quadratmeter. 
 
(4) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Gemeinde über das 
Urnengrab verfügen und ist berechtigt, an der von ihr bestimmten 
Stelle des Friedhofs die noch vorhandenen Aschenbehälter in würdiger 
Weise der Erde zu übergeben. Hiervon werden die Erben oder die 
Pfleger des Grabes rechtzeitig von der Gemeinde benachrichtigt. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, 
gelten die Vorschriften für Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten. 
 

§ 18 
Größe der Gräber 

 
(1) Die einzelnen Gräber dürfen folgende Ausmaße nicht überschrei-
ten: 
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a) für die Beisetzung von Verstorbenen bis zum vollendeten 6. Le-

bensjahr (Kindergräber): 
Einstellige Wahlgräber: Länge 1,30 m, Breite 0,70 m; 

 
b)  für die Beisetzung von Verstorbenen nach dem vollendeten 6. 

Lebensjahr: 
Einstellige Wahlgrabstätten (Einzelgräber):  
Länge 2,30 m, Breite 1,00 m 
Zweistellige Wahlgrabstätten (Doppelgräber):  
Länge 2,30 m, Breite 2,00 m 
 

c)  Urnenwahlgräber: 
 Länge 0,80 m, Breite 0,80 m 

 
(2) Die Tiefe beträgt bei Gräbern von Personen bis zum vollendeten 6. 
Lebensjahr 1,30 m, für Personen nach dem vollendeten 6. Lebensjahr 
1,60 m. Ist vorgesehen, dass vor Ablauf der Ruhefrist eine weitere 
Leiche darüber bestattet wird, so muss das Grab bei der Erstbelegung 
2,20 m tief ausgehoben sein. Entsprechendes gilt für Doppelgräber. 
 
(3) Die Beisetzung von Urnen ist auch weiterhin in Erdgräbern möglich. 
Die Urne muss in allen Gräbern mindestens in einer Tiefe von 0,50 m, 
von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante der Urne ge-
rechnet, beigesetzt werden. 
 
(4) Der Abstand zum Nachbargrab beträgt bei allen Gräbern mindes-
tens 0,40 m. 
 

§ 19 
Ehrengrabstätten 

 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstät-
ten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der 
Gemeinde Wartmannsroth. 
 

V. 
 

Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 20 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzu-
passen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und 
in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
 
(2) Inhalt und Gestaltung der Inschrift der Grabmäler müssen mit der 
Würde des Friedhofs im Einklang stehen. 
 
(3) Das Grabmal ist so zu gestalten, dass es seiner Form, Größe, 
Farbe und Bearbeitung, sowie seinem Werkstoff nach nicht verunstal-
tend wirkt. 

 
VI. 

 
Grabmäler 

 
§ 21 

Anzeigepflicht 
  
(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Grabmälern und 
Grabplatten bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige bei der Ge-
meinde. Das gleiche gilt auch für die Grabeinfassung. 
 
(2) Die Anzeige erfolgt schriftlich. Der Anzeige sind folgende Unterla-
gen beizufügen: 
 
1. Eine Zeichnung des Grabmalentwurfs einschließlich Grund-

riss und Seitenansicht im Maßstab 1:10; 
2. die Angabe des Werkstoffes, seiner Farbe und Bearbeitung; 
3. eine Angabe über die Schriftverteilung. 
 
In besonderen Fällen können die Vorlage eines Modells im Maßstab 
1:5 oder weitere Unterlagen angefordert werden. 
 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen 
Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen Anzeige bei der Gemeinde. 
Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
 
(4) Die angezeigten Maßnahmen sind binnen eines Jahres auszufüh-
ren. Nach Ablauf dieser Frist sind sie erneut anzuzeigen. 

 
(5) Ohne Anzeige errichtete Grabmäler und Grabeinfassungen können 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten von der Gemeinde entfernt 
werden. 
 
(6) Die nicht anzeigepflichtigen provisorischen Grabmäler sind nur als 
naturlasierte Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger 
als zwei Jahre nach der Beisetzung verwendet werden. 
 
(7) Die Lieferung der Grabmäler ist der Gemeinde 6 Arbeitstage vorher 
anzuzeigen. 
 

§ 22 
Grabgestaltung bei den Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Die Urnenwahlgrabstätten dürfen folgende Ausmaße nicht über-
schreiten: 
Höhe 0,70 m, Breite 0,80 m 
Sockel: Höhe 0,20 m, Breite 0,90 m 
 
(2) Blumenschmuck darf die Ausmaße des Grabes nicht überschreiten. 
Die Beseitigung von Blumenschmuck unzulässiger Größe bzw. nach 
dem Verblühen oder Verwelken ist von den Nutzungsberechtigten zu 
akzeptieren. 
 

§ 23 
Größe der Grabmäler 

 
(1) Grabmäler aus Stein dürfen grundsätzlich folgende Ausmaße nicht 
überschreiten: 
 
a) Bei Kindergräbern: Höhe: 1,00, Breite 0,50 m 
   Sockel: Höhe 0,15 m, Breite 0,60 m 
 
b) Bei Einzelgräbern: Höhe: 1,00 m, Breite 0,80 m 
   Sockel: Höhe 0,20 m, Breite 1,00 m 
 
c) Bei Doppelgräbern: Höhe 1,00 m, Breite 1,20 m 
   Sockel: Höhe 0,20 m, Breite 1,40 m 
 
(2) Grabmäler aus Holz oder nichtrostenden Metallen dürfen folgende 
Maße nicht überschreiten: 
Höhe 1,50 m, Breite von 0,80 m. 
 

§ 24 
Standsicherheit der Grabmäler 

 
(1) Die Grabmäler sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungs-
verbands des Deutschen Steinmetz-, Stein und Holzbildhauerhand-
werks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in 
der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 
 
(2) Der Nutzungsberechtigte hat dafür zu sorgen, dass sich das Grab-
mal und die sonstigen Grabeinrichtungen in einem verkehrssicheren 
Zustand befinden. Ergeben sich augenfällige Mängel in der Standsi-
cherheit, so hat er unverzüglich das Erforderliche zu veranlassen. 
 
(3) Die Gemeinde kann, wenn sie Mängel in der Standsicherheit von 
Grabmälern feststellt und die Nutzungsberechtigten nach Aufforderung 
innerhalb angemessener Frist nicht das Erforderliche veranlassen, die 
Grabmäler auf Kosten der Nutzungsberechtigten umlegen lassen oder 
den gefährlichen Zustand auf andere Weise beseitigen. Davon unbe-
rührt bleibt das Recht der Gemeinde, im Falle drohender Gefahr, ohne 
vorherige Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten das Erforderli-
che auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu veranlassen. 
 
(4) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das 
Umfallen von Grabmälern oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch 
Abstürzen von Teilen davon verursacht wird. 
 

§ 25 
Entfernung 

 
(1) Grabmäler und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der 
Ruhefrist oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Gemeinde entfernt werden.  
 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grab- 
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mäler und die errichteten sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. 
Sind Grabmäler oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Gemeinde. Sofern Wahlgrabstätten von der Gemeinde abgeräumt 
werden, hat der Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 
 

VII. 
 

Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 26 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten sind spätestens drei Monate nach einer Beisetzung 
in einen würdigen Zustand herzurichten und zu unterhalten. 
 
(2) Gewächse dürfen nicht über 1,00 m hoch werden. Sie sind gege-
benenfalls zurückzuschneiden. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflan-
zen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen 
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 
 
(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann ohne Entschädigung 
entzogen werden, wenn die Grabstätte mit Zubehör nicht den Vor-
schriften entsprechend angelegt oder die Unterhaltung vernachlässigt 
wird. Ebenso verfällt die bereits bezahlte Gebühr. In diesem Fall muss 
eine vorherige schriftliche Aufforderung ergangen sein. Sind die Be-
rechtigten unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
befristete Aufforderung in Form einer Bekanntmachung und ein vier-
wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bei Nichtbeachtung ist die Ge-
meinde berechtigt, nach einer Frist von einem Monat die Grabstätte 
auf Kosten des Säumigen ordnungsgemäß herzustellen oder die 
Einebnung vorzunehmen. 
 
(4) Verwelkte Blumen und Kränze usw. sind von den Grabstätten zu 
entfernen und an der hierfür vorgesehenen Abfallgrube zu entsorgen.  
 
(5) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in 
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebin-
den- und –gestecken nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie Blu-
mentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material 
sind vom Friedhof zu entfernen. 
 

VIII. 
 

Leichenhäuser  
 

§ 27 
Benutzung der Leichenhäuser 

 
(1) Die Leichenhäuser dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Be-
stattung.  
 
(2) Die Benutzung der Leichenhäuser wird zur Pflicht gemacht (vgl. § 4 
Abs. 1 Nr. 1).  
 
(3) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen sehen. Die Särge 
sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen. 
 

§ 28  
Überführung in das Leichenhaus 

 
Die Überführung der Leichen in das Leichenhaus obliegt den Hinter-
bliebenen. 
 

§ 29  
Aufbahrung von Leichen 

 
(1) Jede Leiche ist in einem verschlossenen Sarg in das Leichenhaus 
zu verbringen. Dort kann der Sarg geöffnet und die Leiche aufgebahrt 
werden, sofern der Tod nicht durch eine übertragbare Krankheit einge-
treten ist oder sofern nicht ein anderer wichtiger Grund die Öffnung 
des Sarges untunlich erscheinen lässt.  
 
(2) Während der Dunkelheit ist das Leichenzimmer zu beleuchten, 
wenn eine Leiche darin aufgebahrt ist. 
 
(3) Während der Nacht ist der Besuch im Leichenhaus untersagt. 

§ 30 
Reinigung der Leichenhäuser 

 
(1) Das Reinigen und Säubern der Leichenhäuser ist vom Nutzungsbe-
rechtigten zu besorgen.  
 
(2) Kann eine Reinigung nicht vom Nutzungsberechtigten vorgenom-
men werden, so wird gegen Ersatz der entstehenden Kosten die Rei-
nigung durch Beauftragte der Gemeinde Wartmannsroth durchgeführt.  
 

IX. 
 

Schlussvorschriften 
 

§ 31 
Alte Nutzungsrechte 

 
(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung begründeten Nutzungsrechte 
enden mit dem Ablauf der Ruhefrist des in dieser Grabstätte zuletzt 
Bestatteten. 
 
(2) Auf Antrag kann bei Ablauf eines alten Nutzungsrechtes (Abs. 1) 
ein neues Nutzungsrecht gegen Zahlung der festgesetzten Gebühren 
begründet werden.  
 
(3) Im Übrigen gilt diese Satzung. 
 

§ 32 
Haftung 

 
(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungs-
gemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtun-
gen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 
 
(2) Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit einer Person, für die die Gemeinde verantwortlich ist.  

 
§ 33 

Gebühren 
 

Für die Benutzung der von der Gemeinde Wartmannsroth verwalteten 
Friedhöfe und Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils gel-
tenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 

§ 34 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Mit Geldbuße kann gem. Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung 
belegt werden, wer 
 
1. gegen die Vorschriften über den Benutzungszwang (§§ 4 Abs. 1 

und 27 Abs. 2) zuwiderhandelt, 
2. eine der in §§ 7 Abs. 4, 9 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 21 festgelegten 

Anzeige-, Melde- Auskunfts-, oder Vorlagepflichten verletzt, 
3. gegen die Verhaltensregeln der §§ 7 Abs. 1-3, 8 Abs. 7-9 und 13 

Abs. 1 verstößt, 
4. entgegen §§ 2 Abs. 2, 8 Abs. 1, 13 Abs. 2 und 7 und 25 Abs. 1 

ohne die entsprechende Genehmigung oder Zustimmung han-
delt, 

5. die in §§ 18, 22 und 23 angegebenen Maße überschreitet, 
6. die in §§ 20, 21 Abs. 6, 24 Abs. 1 und 26 festgelegten Bestim-

mungen zur Standsicherheit und Gestaltung der Grabmäler 
missachtet, 

7. die Bestimmungen in §§ 28 Abs. 2 und 29 zur Überführung und 
Aufbahrung von Leichen nicht befolgt. 

 
§ 35 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Wartmannsroth 
vom 27.12.1978 außer Kraft. 
 
Wartmannsroth, 08.02.2010 
Gemeinde Wartmannsroth 
Karle, Erster Bürgermeister 
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Satzung der Gemeinde Wartmannsroth 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung ihrer Bestat-
tungseinrichtungen, sowie für die damit im Zusammenhang ste-

henden Amtshandlungen 
(Friedhofsgebührensatzung – FHGS)  

Vom 08.02.2010 
 
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 
des Kostengesetzes erlässt die Gemeinde Wartmannsroth folgende 
Satzung: 
 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Gebührenpflicht und Gebührenarten 
 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungs-
einrichtungen, sowie für die damit im Zusammenhang stehenden 
Amtshandlungen Gebühren. 
 
(2) Als Gebühren werden erhoben: 

a) eine Grabgebühr (§ 4) 
b) eine Leichenhausbenutzungsgebühr (§ 5) 
c) sonstige Gebühren (§ 6) 

 
§ 2  

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist 

a)  wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet 
ist, 

 
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung ge-

stellt hat, 
c)  wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat 
d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebühr entsteht 

a) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe a mit der Inanspruchnahme 
der nach dieser Satzung gebührenpflichtigen Leistung. 

b) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe b mit der Bestätigung der An-
tragsstellung durch die Gemeinde 

c) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe c mit der Auftragserteilung 
d) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe d mit der Zuteilung des Nut-

zungsrechts. 
 

(2) Die Gebühr wird mit Zustellung/Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids fällig. 

 
Zweiter Teil 

Einzelne Gebühren 
 

§ 4  
Grabgebühr 

 
(1) Als Grabgebühren werden für eine Ruhefrist (Nutzungsdauer) 
erhoben: 
 
 a) für ein Kindergrab  120,00 Euro 
 b) Einzelgrab   300,00 Euro 
 d) Doppelgrab   600,00 Euro 
 c) Tiefenbettung   120,00 Euro 
 d) Urnengrab   120,00 Euro 
 
Für die nachträgliche Einbringung einer Urne in ein bereits bestehen-
des Grab wird eine Gebühr von 100,00 Euro erhoben. 
 
(2) Für die Gemeindeteile Heiligkreuz und Windheim werden für die 
Neuanlage von Grabstätten zusätzlich zu den Grabgebühren nach 
Abs. 1 pauschal 150,00 Euro, unabhängig der Art des Grabes erho-
ben. Dies gilt auch für bereits angelegte Grabstätten, die erstmals 
belegt werden. In den Grabgebühren nach diesem Absatz ist der  

 
Kostenaufwand der Gemeinde Wartmannsroth für neue Grabeinfas-
sungen berücksichtigt und abgegolten. 
 
(3) Für die Zeitdauer über die Ruhefrist hinaus werden für das Sonder-
nutzungsrecht anteilige Gebühren für ein jeweils volles Kalenderjahr 
erhoben. 
 
(4) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an bestehenden Drei-
fachgräbern werden die jeweiligen Gebühren für eine Einzelgrab und 
ein Doppelgrab erhoben. 
 

§ 5  
Leichenhausbenutzungsgebühr 

 
Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses beträgt 80,00 Euro. 
 

§ 6  
Sonstige Gebühren 

 
(1) Die Gebühr für die Ausstellung, Umschreibung und Verlängerung 
eines Grabnutzungsrechts beträgt 15,00 Euro. 
 
(2) Die Gebühr für die Zulassung eines Bestattungsunternehmens 
beträgt 50, 00 Euro. 
 
(3) Die Gebühr für die Zulassung, gewerblicher Arbeiten auf dem 
Friedhof beträgt 50,00 Euro. 
 
(4) Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung nicht aufgeführt 
sind, werden gesonderte Vereinbarungen über die Kostenerstattung 
getroffen. Das für solche Leistungen erhobene Entgelt bestimmt sich 
nach den tatsächlichen Aufwendungen. Das gilt auch dann, wenn eine 
Vereinbarung nicht getroffen wurde. 
 

Dritter Teil 
Schlussbestimmungen 

 
§ 7  

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25.03.1986 außer Kraft. 
 
Wartmannsroth, 08.02.2010 
Gemeinde Wartmannsroth 
Karle, Erster Bürgermeister 
 
 
 
Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 
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Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen  
für 2010 

 
I. 

 
Nachstehend wird die von der Gemeinschaftsversammlung am 
18.11.2009 beschlossene Haushaltssatzung für 2010, die keine ge-
nehmigungspflichtigen Teile enthält, amtlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan für 2010 liegt vom Tag der Veröffentlichung an eine 
Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Elfershausen zur öffentlichen Einsicht auf. 
 

II. 
 

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41, 42 
KommZG, sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die 
Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen folgende Haushaltssatzung: 
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§ 1 
 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 611.925,00 Euro 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   80.000,00 Euro 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 497.325,00 Euro 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßge-

bende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2008 mit 
4.762 Einwohner zu Grunde gelegt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 104,4362 Euro 

festgesetzt. 
 
(2) Investitionsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 20.000,00 Euro 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßge-

bende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2008 mit 
4.762 Einwohner zu Grunde gelegt. 

 
3. Die Investitionsumlage wird je Einwohner auf 4,1999 Euro fest-

gesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 35.000,00 Euro festge-
setzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Elfershausen, 18.02.2010 
Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 
Neeb, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Elfershausen-Langendorf 

für 2010 
 

I. 
 
Nachstehend wird die von der Schulverbandsversammlung am 
08.12.2009 beschlossene Haushaltssatzung für 2010, die keine ge-
nehmigungspflichtigen Teile enthält, amtlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan für 2010 liegt vom Tag der Veröffentlichung an eine 
Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft  
Elfershausen zur öffentlichen Einsicht auf. 
 

II. 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Elfershausen-Langendorf 

für das Haushaltsjahr 2010 
 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG i. v. m. Art. 63 ff. GO erlässt der Schul-
verband Elfershausen-Langendorf folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 414.300,00 Euro 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 158.600,00 Euro 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1)  Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 200.000,00 Euro 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumla-
ge). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maß-

gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2009 
auf 278 Verbandsschüler festgesetzt. Bei der Aufteilung der 
Schulverbandsumlage wurde zwischen dem Markt Elfershau-
sen, der Gemeinde Fuchsstadt und der Stadt Hammelburg 
vereinbart, dass die Stadt Hammelburg ab dem Haushaltsjahr 
2006 nur noch 50 % der fälligen Schulverbandsumlage zu zah-
len hat. Die restlichen 50 % sind, aufgeteilt nach Schülern, 
vom Markt Elfershausen und von der Gemeinde Fuchsstadt zu 
tragen. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 719,4245 

Euro festgesetzt. 
 

(2)  Baukostenumlage 
 

1.  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umla-
gesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaus- 
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 halt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 30.000 € festgesetzt. 
Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Markt Elfershausen 
und der Stadt Hammelburg wird die Baukostenumlage ab dem 
Haushaltsjahr 2006 zu 100 % vom Markt Elfershausen getragen. 

 
2. Der Berechnung der Baukostenumlage wird die Schülerzahl 

nach dem Stand vom 01. Oktober 2009 mit insgesamt 177 Ver-
bandsschülern zu Grunde gelegt. 

 
3. Die Baukostenumlage wird je Verbandsschüler auf 169,4915 

Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000,00 Euro festge-
setzt. 
 

§ 6 
 

Die Haushaltsstellen für den schulischen Bedarf (HH-Stellen 215.5200, 
215.5700 bis 215.6580) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Elfershausen, 18.02.2010 
Schulverband Elfershausen-Langendorf 
Neeb, Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
Stadt Bad Kissingen 
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Vollzug des Baugesetzbuches -BauGB- 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem  

Grünordnungsplan 
„Solarkraftwerk“, Gemarkung Hausen 

 
Der Ausschuss für Baurecht, Städtebau und Wirtschaftsentwicklung 
hat am 23.02.2010 obigen Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 8 Abs. 3 BauGB als Satzung beschlossen. 

Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklä-
rung liegt ab sofort während der allgemeinen Dienststunden im Stadt-
bauamt Bad Kissingen, Dienstgebäude Maxstraße 23, Zi.-Nr. 3, zu 
jedermanns Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt 
Auskunft gegeben. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 
BauGB rechtsverbindlich. 
 
Für den Fall, dass die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, können Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen. Die Fälligkeit dieses Anspruches kann 
dadurch herbeigeführt werden, dass die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt wird (§ 44 Abs. 
3 Satz 2 BauGB). Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
oben erwähnten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen die-
ses Bebauungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb von einem Jahr, nach Eintritt der Rechtsverbindlichkeit des Be-
bauungsplanes gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind; 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder Mängel begründen soll, ist 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Bad Kissingen, 24.02.2010 
Stadt Bad Kissingen 
Blankenburg, Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 

C) Sonstige Veröffentlichungen 
 
Keine Veröffentlichung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Landratsamt Bad Kissingen 
Thomas Bold, Landrat 
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